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Berechnungshilfe  
 

OBST und GEMÜSE 
 

 
 
 
Berechnungshilfen sind vereinfachte Berechnungsverfahren zur korrekten Ermittlung der 
Packstoffmengen für bestimmte Branchen und können von allen Unternehmen in Anspruch 
genommen werden. Die Berechnungshilfe ist auf Initiative der Branche entwickelt und vom 
Bundesministerium für Klimaschutz anerkannt worden.  
 
 
ALLGEMEINES 
 
Diese Berechnungshilfe gilt für Verpackungen, die ab dem 01.01.2018 in Verkehr gesetzt 
werden bis auf Widerruf. 
 
Packstoffe auf biologischer Basis (auch: „biogene Packstoffe“, „biogene Verpackungen“, 
„Biokunststoffe“, „biologisch abbaubare Werkstoffe“) im Sinne der VerpackVO sind Materialien 
aus nachwachsenden Rohstoffen, die für Verpackungszwecke eingesetzt werden, biologisch 
abbaubar sind und nicht einem anderen Packstoff zugeordnet werden können. Diese Pack-
stoffe sind in der Berechnungshilfe nicht berücksichtigt. Zu Packstoffen auf biologischer 
Basis zählen u. a. Stärke, Stärkeblends sowie biotechnisch hergestellte Polymere, wie 
Polymilchsäuren (PLA) oder Polyhydroxyalkanoate (PHA). Diese Verpackungen ermitteln 
Sie bitte artikelspezifisch und berücksichtigen sie in Ihrer Meldung in der Tarifkategorie 
„Biogene Packstoffe Haushalt“. 
 
 
ANWENDUNG – UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN MÖGLICH: 
 
Für die in der Tabelle pro Packstoff angeführten Gewichte sind keine Rundungen zulässig. 
 
Die Korrekturquoten gemäß VerpackungsabgrenzungsV, Produktgruppe AT 01, wurden 
bei den angegebenen Werten bereits berücksichtigt. 
 
Abpackungen bzw. Umpackungen (z. B. Netzungen) werden über den Packmittelzukauf 
ermittelt.  
 
 
Berechnungshilfe Einweg  Die Transportverpackung der Produkte besteht aus Karton, 

Kunststoff- oder Holzkiste. Die Produkte sind lose oder in 
einer Verkaufsverpackung. Die Gewichte in der Tabelle be-
rücksichtigen Verkaufsverpackungen und anteilige Transport-
verpackungen. 

 
Berechnungshilfe Mehrweg  Die Transportverpackung besteht aus einer „grünen Kiste“ 

(Mehrweggebinde), die tariflich nicht berücksichtigt wird. Die 
Produkte sind lose oder in einer Verkaufsverpackung. Die 
Gewichte in der Tabelle berücksichtigen nur Einweg-
Verkaufs- und Transportverpackungen. 

 
Mehrweg  Die Tarife in der Übersicht „Mehrweg“ können nur angewandt 

werden, wenn die Verwendung von Mehrweg-Transport-
verpackungen auch auf der Rechnung des Lieferanten 
bestätigt wird. 
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Abrechnung  Für die Abrechnung sind die in der beiliegenden Tabelle pro 
Packstoff angeführten Gewichte in kg, unter Einbeziehung 
der genauen Werte, relevant.  

 Bitte selbst keine Rundungen durchführen. 
 
Abrechnungsperiode  Die sich ergebenden EURO-Werte je Packstoff sind in der 

Meldung in der jeweiligen Packstoffkategorie zu melden. 
 
 
Bei Artikeln, die in der Berechnungshilfe nicht angeführt sind, ist das Verpackungsgewicht 
pro Artikel (Verkaufsverpackung) echt zu erheben und die Gewichte der „weiteren Ver-
packungen“ (Transportverpackungen und Packhilfsmittel wie Kantenschutz, Einwegpalette, 
Umhüllung mit Netz pro Palette, Umhüllung mit Folie pro Palette sowie Umreifungsbänder) 
sind hinzuzurechnen (außer, die weiteren Verpackungen werden ebenfalls individuell 
erhoben). 
 
Für die „weiteren Verpackungen“ sind folgende Gewichte in kg hinzuzurechnen: 
 

Einweg  Papier Haushalt 0,00074 
Papier gewerblich 0,01167 
Holz Haushalt 0,00310 
Holz gewerblich 0,03571 
Kunststoff Haushalt 0,00143 
Folien gewerblich 0,00054 
Hohlkörper gewerblich 0,00063 

 
Mehrweg  Kunststoff Haushalt 0,00022 

 Folien gewerblich  0,00015 
 
 
Bei individuellen Echterhebungen ist die prozentuelle Aufteilung zwischen Haushalts- 
und Gewerbeverpackungen gemäß Produktgruppe AT 01 noch zu berücksichtigen. 
 
 
DEFINITION 
 
Gepackt  Die Produkte sind in einer der folgenden Verkaufseinheiten 

„gepackt“: 
 Netz, Folie, folierte Schale, folierte Tasse, Sack 
 
Folienanteil  Bei den folierten Produkten wurde bei der Berechnung die 

durchschnittliche saisonale Verteilung foliert / unfoliert berück-
sichtigt (z. B. Gurken, Salat – Eisberg, Salat – Kopf). 

 
Einheiten  Die Einteilung der Einheiten erfolgt nach branchenüblichen 

Verkaufseinheiten. 
 
Produkt  z. B. Apfel 
 
Verpackungsart (Artikel)  z. B. gelegt 
 
Einheit z. B. Colli 
 
 


